RUDERORDNUNG

§ 1
Jedes Club-Mitglied, das die Anfängerausbildung durchlaufen hat und den Freischwimmer besitzt, hat das Recht zu rudern. Die Boote, in denen gerudert werden darf, sind in einer Liste am Schwarzen Brett aufgeführt.

§ 2
Den Anweisungen von Vorstand, Trainern und Übungsleitern ist Folge zu leisten.

Trainer und Übungsleiter sind namentlich am Schwarzen Brett aufgeführt.

§ 3
Das Rudern hat in einer vollständigen und zweckmäßigen Sportkleidung zu erfolgen.

Auf Regatten ist die vom Club festgelegte Sportkleidung zu tragen.

§ 4
Jede Fahrt ist vor Antritt der Fahrt im Fahrtenbuch einzutragen und nach Beendigung der Fahrt auszutragen.

Eintragungen in das Fahrtenbuch haben leserlich zu erfolgen.

Festgestellte Schäden sind unverzüglich nach Beendigung der Fahrt einzutragen.

Das Fahrtenbuch ist ein Dokument und als solches zu behandeln.

§ 5
Die Ruderzeit ist so einzuteilen, dass die Fahrt mit Beginn der Dunkelheit beendet ist.

§ 6
Nach Beendigung der Fahrt ist das benutzte Rudergerät zu reinigen und an die dafür vorgesehene Stelle zurückzubringen.

§ 7
Der/die letzte vom Wasser kommende Ruderer/in hat liegengebliebene Riemen, Skulls und Bootsböcke aufzuräumen und die Bootshallentore zu schließen.

§ 8
Fahrtordung:

1. Die Berufsschifffahrt hat absoluten Vorrang.

2. Die Boote haben sich immer auf der rechten Seite der Fahrrinne in Fahrtrichtung zu halten. Bedingen Strömung, Wind, Raum oder Wasserstand ein anderes Steuern, so bleibt der Mannschaft diese Entscheidung auf eigen Gefahr überlassen.

3. Besatzungen von steuermannslosen Booten haben sich in einem angemessenen Zeitabstand davon zu überzeugen, dass das Boot ohne Gefahr weiterrudern kann.

4. Um den Überholvorgang so kurz wie möglich zu gestalten, hat das langsamere Boot dem schnelleren Boot auszuweichen.

§ 9
Die Ruderordnung gilt für Gastruderer entsprechend.

§ 10
Bei Verstößen gegen die Ruderordnung kann der Vorstand Maßnahmen zur Einhaltung der Ruderordnung ergreifen (z.B. Ruderverbot).

Diese Ruderordnung wurde vom Ausschuss am 09.07.1991 beschlossen.

